
Fakten: 

- Fallzahlen sind stark gestiegen, der Kanton hat die Massnahmen verschärft: 
 

Deshalb rufen wir die folgenden Sicherheitsregeln in Erinnerung:  

 Der Mindestabstand von 1,5 Meter ist einzuhalten.  
 

 Es gelten die Hygienevorschriften des BAG.  
 

 Beim Eintreffen auf dem Ponyhof und vor dem Verlassen werden die Hände 
gründlich gewaschen. 
 

 Bei Symptomen (Fieber, Husten u.ä.) abmelden und nicht zum Reitunterricht 
kommen. 
 

 Reitschüler kommen auf die genaue Zeit und verlassen den Ponyhof unmittelbar 
nach Ende der Lektion (Toleranz max. 15 Minuten). 
 

 Personen, die Reitschüler mit dem PW zum Unterricht bringen, sind aufgefordert 
das Fahrzeug nicht zu verlassen oder einen Spaziergang in den nahen Wald zu 
unternehmen. 
 

 Im Aufenthaltsraum gilt Maskenpflicht und das verweilen ist wenn möglich zu 
meiden. 

 

 Wir beachten weiterhin alle sicherheitsrelevanten Massnahmen rund ums Pferd 
sehr genau. 

 

 Hilfestellung Reitlehrer/Reitschüler: Hier gilt, wenn ein Schüler Hilfe benötigt, fragt 
er den Reitlehrer um Unterstützung. Dieser führt es dann an dessen Stelle aus. 
Der unterstützte Schüler tritt mindestens 1,5 Meter zur Seite und schaut zu.  
 
 

 Jedes Mitglied des Personals trägt zwei Gesichtsmasken auf sich, die es, wenn nötig, 
für sich und eine eventuell zweite erwachsene Person sachgerecht verwendet. Falls 
eine Situation eintritt (Hilfestelleung), in der der Sicherheitsabstand trotzdem 
weniger als 1,5 Meter beträgt, trägt die Reitlehrerin eine Gesichtsmaske. 


